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 Veröffentlicht am 16.12.1997

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4;

AuslBG §6 Abs2;

Rechtssatz

Die Beschäftigung auf einem anderen (als dem bewilligungsgegenständlichen) Arbeitsplatz gemäß § 6 Abs 2 AuslBG

erlaubt eine andere Verwendungsart, die angestammte Verwendung oder eine andere Verwendung in einem anderen

Betrieb desselben Arbeitgebers und selbst bei einem anderen Arbeitgeber.
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